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 Mainz, 24.01.2014 

 

 

Antrag 1857/2011 zur Sitzung Behindertenbeirat der Stadt Mainz am 
08.11.2011 

 

kontrastreiches Stadtbild 
 
Der Behindertenbeirat möge beschließen: 
 
Der Behindertenbeirat bittet die Stadtverwaltung, im Bereich Stadtbildpflege und Stadtpla-
nung, ein Stadtbild zu entwickeln, das den Nutzungsbedürfnissen von Sehbehinderten und 
Blinden entspricht. Die Veröffentlichung der DIN 32975 „Kontraste im öffentlichen Raum“ 
und die neue DIN 18040-1 „Barrierefreies Bauen“ machen es notwendig, die Baumaß-
nahmen hinsichtlich der genannten DIN Normen zu überprüfen. 
 

 

Begründung: 
 
Das Stadtbild einer Stadt wird nicht nur von Gebäuden und dem öffentlichen Raum, son-
dern sehr wesentlich von den darin lebenden und sich bewegenden Menschen bestimmt. 
Eine Stadtbildphilosophie und die daraus folgenden Leitlinien eines Stadtbildes müssen 
folglich die Nutzung des gesamten öffentlichen Raumes für alle, einschließlich der sehbe-
hinderten und blinden Bürger ermöglichen. 
Dies ist derzeit aber gerade für Sehbehinderte und Blinde nur äußerst eingeschränkt mög-
lich.  
Gerade die durch den demografischen Wandel stark anwachsende Gruppe der Sehbehin-
derten benötigt Kontrastierungen, um Unfallgefahren zu vermeiden. 
 
So sind die dunklen Poller auf dunklem Grund, genauso wie Eisen-Absperrketten auf 
gleichfarbigem Pflaster, Gefahrenquellen für Sehbehinderte. Große Räume, wie Plätze 
ohne Orientierungskennzeichnung sind überhaupt nicht nutzbar. 
Daraus erfolgt zwingend, dass die Stadt nicht in einem einhelligen „mutigen“ Grau gestal-
tet werden kann, da somit eine große Gruppe von der Nutzung ausgeschlossen würde, 
was eindeutig der UN-Behindertenrechtskonvention widerspräche. 
 
Mainz, 15.09.11 
gez.: 
 
Hans-Peter Termo 



- 2 - 

Mitglied des Behindertenbeirates 
Und Vorstandsmitglied 
Blinden- und Sehbehinderten Verein Rheinhessen 
 
 

 

 

 

Behindertenbeirat 
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